
Weiterbildungs-
scheck
der GFAW-Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH.

Im Auftrag der zuständigen Landesministerien setzt die 
GFAW Förderprogramme des Freistaats Thüringen für Arbeit, 
Berufsbildung und Soziales um. 

Die GFAW blickt auf eine mehr als 18-jährige Erfahrung zurück, 
wenn es um die Umsetzung von ESF-Richtlinien sowie arbeits-
markt- und berufsbildungspolitischer Förderprogramme geht. 

Aufgaben der GFAW: 
> Antragsteller zu Fördermöglichkeiten beraten
> Anträge zur Bewilligungsreife bringen
> Zuwendungsbescheide erstellen 
> Auszahlung der Mittel gewährleisten
> Ordnungsgemäße Verwendung der Mittel prüfen

Über uns

Beratung vor Ort

Erfurt
Servicecenter 
Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt
Tel: +49 (0) 361 2223-0
Fax: +49 (0) 361 2223-322
E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de
www.gfaw-thueringen.de

Gera
Friedrich-Engels-Straße 7, 07545 Gera
Tel: +49 (0) 365 824 23-0
Fax: +49 (0) 365 824 23-16
E-Mail: gera@gfaw-thueringen.de

Nordhausen
Hüpedenweg 52, 99734 Nordhausen
Tel: +49 (0) 3631 6182-0
Fax: +49 (0) 3631 6182-13
E-Mail: nordhausen@gfaw-thueringen.de

Suhl
Mauerstraße 8, 98527 Suhl
Tel: +49 (0) 3681 39 33-30
Fax: +49 (0) 3681 39 33-49
E-Mail: suhl@gfaw-thueringen.de



Nach Prüfung der Fördervoraussetzungen wird eine schrift- 
liche Zusage erteilt. 
Die Auszahlung des Weiterbildungsschecks erfolgt nach  
Abschluss des Lehrgangs und mit Nachweis der Teilnahme 
und Ausgaben. Der Scheck kann auch an den Weiterbil- 
dungsträger ausgezahlt werden. 
Antragstellung und Abwicklung sind kostenfrei.

Hinweise
Richtlinie vom 16. August 2007, zuletzt geändert am  
28. August 2012. Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2013.
Weitere Hinweise finden Sie im FORUM der Thüringer Weiter- 
bildungsdatenbank QualiService Thüringen www.qualiservice-
thueringen.de. 
Dort finden Sie auch die passenden Weiterbildungsmaß- 
nahme in Ihrer Nähe!

Notizen

Weiterbildungsscheck 
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln  
des Europäischen Sozialfonds und/oder des Freistaats  
Thüringen zur Förderung der Weiterbildung, des lebens- 
langen Lernens sowie der Qualifizierungsberatung  
vom 16. August 2007 (ThürStAnz Nr. 37/2007), zuletzt  
geändert am 28. August 2012 (ThürStAnz Nr. 39/2012). 

Zugehörige Prioritätsachse 
A | Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit  
von Beschäftigten und Unternehmen.

Was wird gefördert? 
Unterstützt wird die Teilnahme an beruflich veranlassten  
Weiterbildungsmaßnahmen, d.h. die Vermittlung von Kenntnis-
sen, Fähigkeiten sowie praktischen Fertigkeiten für die Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit. Die Weiterbildung kann z.B. als 
Lehrgang, Seminar oder Fernunterricht durchgeführt werden 
(beispielsweise Sprachkurse oder EDV-Lehrgänge).

Wer stellt den Förderantrag? 
Antragsberechtigt sind 
>  sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 
>  Selbstständige
mit Arbeitsort (Unternehmenssitz) in Thüringen. 
Das zu versteuernde Jahreseinkommen muss zwischen  
20.000 Euro und 40.000 Euro (bei gemeinsam Veranlagenden 
zwischen 40.000 Euro und 80.000 Euro) liegen.  

Für Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen unter 20.000 Euro 
wird auf die Bildungsprämie des Bundes (www.bildungspraemie.
info) verwiesen.

Voraussetzungen? 
>  Die geförderten Weiterbildungskurse oder Seminare müssen 

von einem geeigneten (qualitätszertifizierten) Weiterbil-
dungsträger angeboten werden.

>  Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind von der Förderung 
des Weiterbildungsschecks ausgeschlossen. 

Art, Dauer und Höhe der Leistung? 
>  Es können 50 % der Ausgaben für Teilnahme- und Prüfungs-

beiträge gefördert werden, höchstens jedoch 500 Euro pro 
Kalenderjahr. 

>  70 % der Ausgaben werden bei folgenden Personen geför-
dert:

 > Antragsteller ab dem 45. Lebensjahr,
 >  Antragsteller, die nach Elternzeit oder Pflegezeit wieder in 

das Berufsleben einsteigen (auch während der Freistellung 
bzw. bis zu sechs Monate nach Wiedereinstieg),

 >  Ausbilder,
 >  Antragsteller, die einen Ausbildungslehrgang zur beruf- 

lichen Nachqualifizierung absolvieren möchten (der Lehr-
gang muss zur Externenprüfung für einen Berufsabschluss 
nach Berufsbildungsgesetz bzw. Handwerksordnung  
führen). 

>  Weiterbildungsmaßnahmen, die über das Kalenderjahr hin-
ausgehen, werden nur einmal bezuschusst. 

>  Der Weiterbildungsscheck kann mehrfach beantragt werden. 
Sollte die Fördergrenze von 500 Euro mit einer Maßnahme 
nicht erreicht werden, kann der restliche Zuschuss auch für 
eine weitere Weiterbildung im selben Kalenderjahr bean-
sprucht werden. 

Verfahren
Interessierte stellen rechtzeitig einen Antrag bei der GFAW-  
Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des  
Freistaats Thüringen mbH. Das Formular finden Sie auf der  
Internetseite der GFAW. 
Der Antrag muss vor dem Beginn der Weiterbildungsmaß- 
nahme eingereicht werden. 
 


